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MELDEPFLICHT HONORARE  

 
 
Honorare und Vergütungen,  die von Unternehmen und Vereinen an selbständig tätige Dritte für bestimmte 
Leistungen gezahlt werden, sind daraufhin zu prüfen, ob eine Meldung bis zum 28.02.202 6 beim Finanz-
amt zu erfolgen hat.  
 
1.  MELDUNG VON HONORAREN AN FREIE DIENSTNEHMER, VORTRAGENDE UND ANDERE  

GEMÄSS § 109 A ESTG  
 

Damit die Finanz kontrollieren kann, ob diejenigen, die ihre Steuer selbst abführen müssen, dies auch tatsächlich 
tun, wurden für bestimmte Personen Meldepflichten eingeführt (§ 109 a EStG).  
  
Meldepflichtig sind Vergütungen für Leistungen als:  

▪ freier Dienstnehmer  
▪ Vortragender, Lehrender und Unterrichtender  
▪ Stiftungsvorstand  
▪ Aufsichts - und Verwaltungsrat  
▪ Bausparkassen - und Versicherungsvertreter  
▪ Kolporteur und Zeitungszusteller  
▪ Privatgeschäftsvermittler  
▪ Funktionär von Körperschaften öffentlichen Rechts  

 

Meldepflicht besteht bei Honoraren von mehr als EUR 900,00 pro Jahr  

Eine Meldepflicht besteht allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die genannten Be schäftigten pro Jahr 
mehr als EUR 900,00 (inklusive allfälliger Reisekostenersätze ohne Umsatz steuer) oder für einzelne Leistungen 
mehr als EUR 450,00 (inklusive allfällig er Reisekosten ohne Umsatzsteuer) erhalten haben.  
 
Bestätigung an den Empfänger der Zahlung  

Die Meldung muss in elektronischer Form bis 28. Februar  (des Folgejahres) an das Finanzamt erfolgen. Mit der 
Meldung ist auch eine Bestätigung an den Empfänger der Zahlung auszu stellen. 
Die Meldung muss folgende Angaben über den Beschäftigten enthalten:  

▪ Name, Wohnanschrift, Versicherungsnummer bzw Geburtsdatum  
▪ Art der erbrachten Leistung  
▪ Kalenderjahr, in dem das Entgelt geleistet wurde  
▪ Höhe des Entgeltes und die darauf entfallende ausgewiesene Umsatzsteuer  
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Wenn wir unser „eccontis informiert“ noch an eine andere e -mail-Adresse senden sollen, klicken Sie bitte bestellen. 
Sollten Sie kein „eccontis informiert“ mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte abmelden . 
 

Diese Information wird dem Nutzer freigiebig zur eigenen Information zur Verfügung gestellt. Aufgrund der gebotenen Knappheit  kann diese Information eine Beratung im Einzelfall 
nicht ersetzen. eccontis übernimmt bei Verwendung der hier angeführten Informat ionen keine Haftung für Schäden, welcher Art auch immer. eccontis übernimmt insbesondere 
keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts.  
 

Medieninhaber und Herausgeber: eccontis steuerberatung  gmbh, 4048 Linz -Puchenau, Karl -Leitl-Straße 1  

 
Beispiel  

Erhält ein Vortragender für einen Vortrag ein Honorar in Höhe von EUR  600,00, so ist dieses Entgelt an das  
Finanzamt zu melden. Verpflichtet sich der Vortragende in einem Jahr hingegen zu zwei Vorträgen, für die er  
jeweils EUR  425,00 als Entgelt vereinbart, ist dafür keine Meldung erforderlich.  

 
2.  MELDUNG VON BESTIMMTEN HONORAREN AN AUSLÄNDISCHE LEISTUNGSERBRINGER  

GEMÄSS § 109 B ESTG  
 

Auch für Zahlungen ins Ausland , die für folgende Leistungen entrichtet wurden,  besteht eine  Meldepflicht: 

▪ Leistungen aus selbständigen Tätigkeiten  (zB Leistungen eines Rechtsanwalts, Unternehmens beraters, Ge-
schäftsführers), die im Inland erbracht werden  

▪ Vermittlungsleistungen , die von einem unbeschränkt Steuerpflichtigen  erbracht werden oder sich auf das 
Inland beziehen (das heißt jedenfalls immer dann, wenn es um die Vermittlung inländischen Vermögens geht)  

▪ Kaufmännische oder technische Beratung  im Inland (physische Anwesenheit erforderlich).  
 

Keine Mitteilungspflicht  entsteht,  

1. wenn in einem Kalenderjahr die Zahlungen an ein und denselben Leistungserbringer ins Ausland den Betrag 
von EUR 100.000,00 nicht überschreiten ,  

2. wenn bei der Zahlung bereits ein Steuerabzug gemäß § 99 EStG zu erfolgen hat (somit im Fall einer be-
schränkten Steuerpflicht des Zahlungsempfängers),  

3. bei Zahlungen an eine ausländische Körperschaft, wenn diese im Ausland einem Steuersatz von mindestens 
13 %  unterliegt (bis inklusive 2022: 15 %; 2023; 14 %) .  
  

Die entsprechende Meldung  an das zuständige Finanzamt muss grundsätzlich elektronisch bis 28. Februar  des 
Folgejahres erfolgen.  
 
Für beide Arten der Meldung stehen Formulare über die Formulardatenbank des Finanz ministeriums zur Verfü-
gung.  
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